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Index 

99/01 Straßenverkehr 

Text 

Artikel 8 

1. Jedes Fahrzeug und jeder Zug miteinander verbundener Fahrzeuge müssen einen Führer haben. 

2. Zug-, Saum- und Reittiere müssen einen Führer haben; Vieh muß außer in besonderen, an den 
Zugängen gekennzeichneten Gebieten begleitet sein. 

3. Fahrzeug- oder Tiergruppen müssen die von der Landesgesetzgebung vorgeschriebene Zahl von 
Führern haben. 

4. Nötigenfalls müssen Fahrzeug- oder Tiergruppen zur Erleichterung des Verkehrs in kürzere 
Gruppen mit genügend großen Abständen unterteilt werden. Dies gilt nicht für Gegenden, wo Nomaden 
wandern. 

5. Die Führer müssen dauernd in der Lage sein, ihr Fahrzeug zu beherrschen oder ihre Tiere zu 
führen. Bei der Begegnung mit anderen Straßenbenutzern müssen sie die für deren Sicherheit 
erforderlichen Maßnahmen treffen. 
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